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Norm

UbG §36

Rechtssatz

Die Einsichtsfähigkeit setzt die Fähigkeit zur Erkenntnis der relevanten Tatsachen und Wirkungszusammenhänge

voraus; die Entscheidung zur Zustimmung muß auf einer zutre7enden Einschätzung der realen Situation beruhen.

Fehlt dem Patienten die Krankheitseinsicht, ist er sich also gar nicht bewußt, an einer psychischen Krankheit zu leiden,

dann mangelt es ihm auch an der Fähigkeit, "Grund und Bedeutung" der psychiatrischen Behandlung einzusehen.
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